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Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Jan Mücke, Horst Friedrich (Bayreuth),
Patrick Döring, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP
– Drucksache 16/2106 –

Verfolgung von Verkehrsstraftaten und -ordnungswidrigkeiten

Vo r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Mit Wirkung zum 1. Mai 2006 wurden die Regelbußen für zahlreiche Ver-
kehrsverstöße drastisch erhöht. Bereits wenige Tage später sprach sich der
Bundesminister für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, Wolfgang Tiefensee,
für eine weitere Verschärfung der Sanktionen aus.

Die Androhung hoher Geldstrafen und -bußen verfehlt jedoch ihre Wirkung,
solange nicht auch die gebotenen Kontrollen durchgeführt werden.

Vo r b e m e r k u n g  d e r  B u n d e s r e g i e r u n g

Der Initiative zur Anhebung der Geldbußen bei Straßenverkehrsordnungswid-
rigkeiten liegt das Gesamtkonzept zugrunde, durch eine differenzierte Anhe-
bung von Geldbußen einen spürbaren Beitrag zur Verbesserung der Verkehrs-
sicherheit zu leisten. Dabei waren im Anschluss an die Verkehrsministerkonfe-
renz im April 2005, in der das Thema erstmals beraten worden war, vom
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) zwei
Schritte vorgesehen: In einer ersten Maßnahme, zu der das Gesetzgebungsver-
fahren im Sommer letzten Jahres mit der Anhörung der Verbände eingeleitet und
mit der Zustimmung des Bundesrates im Dezember 2005 abgeschlossen worden
war, sollten die besonders drängenden Probleme abgearbeitet werden. Das be-
traf einige wenige Verkehrszuwiderhandlungen, und zwar Verstöße gegen be-
stimmte Abstandsvorschriften, gegen das Sonntagsfahrverbot und gegen Verhal-
tensvorschriften an Bahnübergängen. Hier mussten, u. a. aufgrund einer Ent-
schließung des Bundestages (Bundestagsdrucksache 15/4653), im Interesse der
Verkehrssicherheit sehr schnell spürbare Maßnahmen ergriffen werden, auch
wenn sie wegen der gesetzlichen Rahmenbedingungen, die das Ordnungswid-
rigkeitengesetz mit der Verwarnungsgeldobergrenze und der Bußgeldober-
grenze und das Straßenverkehrsgesetz mit der Eintragungsgrenze für das Ver-
kehrszentralregister bestimmen, zunächst geringer ausfallen mussten als dies
angesichts der Gefährlichkeit der Verstöße eigentlich geboten wäre. Diese Än-
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derungen sind am 1. Mai 2006 in Kraft getreten. In einem zweiten Schritt sollten
dann auch die Sanktionen insbesondere für andere schwerwiegende und für be-
wusst begangene Verkehrszuwiderhandlungen angehoben werden. Diese Maß-
nahme wird aufgrund der notwendigen Vorbereitungsarbeiten und des Gesetz-
gebungsverfahrens gewisse Zeit benötigen.

Angesichts der schweren Unfälle, die besonders auf Abstandsverstöße zurück-
zuführen sind, wäre es nicht vertretbar gewesen, dieses Verfahren abzuwarten.

Daten zur Verkehrsüberwachung sind auf Bundesebene bislang nur insoweit
verfügbar, als dabei Ordnungswidrigkeiten festgestellt worden sind, die in das
Verkehrszentralregister (VZR) eingetragen werden. Der Grund dafür ist, dass
die Durchführung der Verkehrsüberwachung nach dem Grundgesetz in die allei-
nige Zuständigkeit der Länder fällt. Nachfolgend sind die Ergebnisse einer auf
einer Stichprobenauswertung basierenden Hochrechnung beim Kraftfahrt-Bun-
desamt (KBA) aufgeführt. Die Zahlen können deshalb nur als fundierte Schät-
zungen angesehen werden und sind auf den Teil der Verkehrszuwiderhandlun-
gen, die im VZR eingetragen sind, begrenzt. Die Zahlen beschränken sich auf
Grund der Verfügbarkeit der Stichprobe außerdem auf die Jahre 1999 bis 2003.
Neuere Zahlen stehen noch nicht zur Verfügung.

Die in der Vorbemerkung zur Fragestellung zum Ausdruck kommende Auffas-
sung, dass ausreichende Kontrollen erforderlich sind, wird seitens der Bundes-
regierung geteilt. Ungeachtet der Zuständigkeiten hat das BMVBS gemeinsam
mit den Gremien der Ständigen Konferenz der Innenminister und -senatoren der
Länder ein Konzept erarbeitet, mit dem in den wichtigen Bereichen bundesweit
die Überwachungsintensität ermittelt werden soll. Außerdem haben von der Eu-
ropäischen Kommission und vom Europäischen Verkehrssicherheitsrat (ETSC)
durchgeführte Erhebungen ergeben, dass Deutschland im europäischen Ver-
gleich an einer vorderen Stelle bei der Intensität der Verkehrsüberwachung steht.

1. Wie viele Verkehrsverstöße wurden in den Jahren 1999 bis 2005 pro Jahr
auf öffentlichen Straßen in Deutschland polizeilich festgestellt?

2. Wie gliedert sich diese Zahl hinsichtlich einzelner Deliktarten auf?

Die Fragen 1 und 2 werden wegen ihres Sachzusammenhangs gemeinsam beant-
wortet.

Für Verkehrszuwiderhandlungen, die im Verkehrszentralregister eingetragen
worden sind, wird auf die Tabelle in der Anlage 1 verwiesen. Nicht enthalten
sind geringfügige Verkehrsordnungswidrigkeiten, die mit einer Verwarnung mit
Verwarnungsgeld geahndet worden sind. Deren zahlenmäßiger Anteil ist erheb-
lich.

3. Wie verteilen sich diese Zahlen auf die einzelnen Bundesländer?

Auf die Tabelle in der Anlage 2 wird verwiesen.

4. Wie viele Verkehrsverstöße wurden davon auf Bundesautobahnen – wie-
derum nach einzelnen Deliktarten und Bundesländern aufgeschlüsselt – be-
gangen?

Auf die Tabelle in der Anlage 3 wird verwiesen.
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5. In welcher Gesamthöhe wurden in den Jahren 1999 bis 2005 pro Jahr Buß-
gelder für Verkehrsverstöße auf öffentlichen Straßen – insgesamt und an-
teilig auf Bundesautobahnen – verhängt?

6. Wie verteilen sich diese Zahlen auf die einzelnen Bundesländer?

Die Fragen 5 und 6 werden wegen ihres Sachzusammenhangs gemeinsam beant-
wortet.

Regelmäßige Berichte über die Einnahmen aus Buß- und Verwarnungsgeldern
wegen Straßenverkehrsordnungswidrigkeiten übersenden die Länder nicht. Aus
dem Freistaat Bayern, aus dem Land Berlin sowie teilweise aus dem Land Hes-
sen liegen über die letzten Jahre Berichte vor. Deren Einnahmen beliefen sich
danach auf folgende Beträge:

Für die beim VZR eingetragenen Verkehrsordnungswidrigkeiten (ab 40 Euro)
gelten die Hochrechnungen wie aus der Tabelle in der Anlage 4 ersichtlich.

7. In wie vielen Fällen – insgesamt und nach der Anzahl aufgeschlüsselt –
wurden in den Jahren 1999 bis 2005 pro Jahr Punkte für begangene Ver-
kehrsordnungswidrigkeiten verhängt?

8. Wie verteilen sich diese Zahlen auf die einzelnen Bundesländer?

Die Fragen 7 und 8 werden wegen ihres Sachzusammenhangs gemeinsam beant-
wortet.

Auf die Tabelle in der Anlage 5 wird verwiesen.

9. In wie vielen Fällen – insgesamt und aufgeschlüsselt nach der Anzahl der
verhängten Tagessätze – wurden in den Jahren 1999 bis 2005 pro Jahr
Kraftfahrzeugführer wegen begangener Verkehrsstraftaten zu Geldstrafen
verurteilt?

Auf die Tabelle in der Anlage 6 wird verwiesen.

10. Wie verteilen sich diese Zahlen auf die einzelnen Bundesländer?

Auf die Tabelle in der Anlage 7 wird verwiesen.

Wegen der für die Beantwortung zur Verfügung stehenden Zeit war eine Ermitt-
lung der Daten für die Jahre 1999 bis 2003 nicht möglich.

11. Auf welche Streckenlängen teilt sich das Bundesautobahnnetz in den ein-
zelnen Bundesländern auf?

Auf die Tabelle in der Anlage 8 wird verwiesen.

Berlin Bayern Hessen

Geldaufkommen Ist Ist

2005 47 159 539,00 Euro 82 026 093,00 Euro

2004 47 159 539,00 Euro 76 420 178,88 Euro

2003 47 153 146,00 Euro 66 385 352,48 Euro

2002 51 921 474,00 Euro 63 645 177,61 Euro 28 589 768,00 Euro

2001 52 348 961,31 Euro 65 890 564,81 Euro 49 032 405,29 Euro

2000 97 715 075,00 DM 62 787 900,65 Euro 55 406 102,33 DM
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